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Planen die Stadtwerke eine mögliche Trambahn-Wendeschleife bei der Bebauung des 
ehemaligen Michaeli-Busbahnhofes mit ein? - Anfrage - 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04524 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 14 - Berg am 
Laim vom 27.09.2022 

Sehr geehrter Herr Friedrich, 

der Bezirksausschuss 14 hat am 27.09.2022 beantragt eine Tramwendeschleife auf dem 
Grundstück an der Ecke Heinrich-Wieland-/St.-Michael-Straße zu berücksichtigen.  

Es handelt sich um eine laufende Angelegenheit im Sinne des Art. 37 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung. Zuständig ist daher der Oberbürgermeister, der das Mobilitätsreferat mit 
der Beantwortung beauftragt hat. Die verspätete Beantwortung bitten wir zu entschuldigen. 

Am 03.03.2021 wurde durch die Vollversammlung des Stadtrates der Beschluss 
„Zwischenbericht Nahverkehrsplan“ (RIS-Vorlagen-Nr. 20-26 / V 01848) gefasst. Darin wurde 
dem Stadtrat eine durch die Stadtwerke München GmbH und die Abteilung Verkehrsplanung 
des Referates für Stadtplanung und Bauordnung (jetzt Teil des Mobilitätsreferat) erstellte 
Priorisierung des weiteren Ausbaus der ÖPNV vorgestellt und weitere Maßnahmen 
beschlossen, die im Rahmen der Fortschreibung des Themenfeldes Infrastruktur des 
Nahverkehrsplans der Landeshauptstadt München untersucht werden sollen. 

Im Untersuchungsumfang ist auch eine Strecke zum Michaelibad enthalten. Zum aktuellen 
Zeitpunkt ist dieses Tram-Ausbauprojekt als optionale Netzergänzung ohne konkrete zeitliche 
Realisierungsperspektive aufgeführt. Dies bedeutet, dass noch grundsätzliche 
Untersuchungen zur Linienführung und zu bautechnischen Fragen zu klären sind.  
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Damit besteht derzeit noch keine Grundlage für die planerische Offenhaltung der o. g. Fläche 
als potenzielles Grundstück für den Bau einer Wendeschleife in diesem Planungsraum.  
Ihrem Antrag kann somit nicht entsprochen werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
MOR-GB1.11 


